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FRAGEBOGEN ZUR ANHORUNG
Spitalgesetz (SpiG); Anderung

Anhoérungsdauer
Die Anhdrung dauert vom 26. Januar 2026 bis 30. April 2026.

Inhalt

Die vorliegende Anderung des Spitalgesetzes erfolgt in Umsetzung der vom Grossen Rat beschlos-
senen Gesundheitspolitischen Gesamtplanung (GGpl) 2030. Sie umfasst Regelungen zur Eigenti-
merschaft an den Kantonsspitalern, zur Betriebsbewilligung und zu Controlling, Datenbearbeitung
und Auskunftspflicht. Die vorliegende Anderung umfasst zudem Regelungsbereiche ohne Bezug zur
GGpl 2030. Dazu gehdren unter anderem die Sanktionen bei Pflichtverletzungen und die gemeinwirt-
schaftlichen Leistungen.

Die vollstandigen Unterlagen zur Vorlage und zur Anhérung sind zu finden unter
www.ag.ch/anhérungen.

Auskunftsperson

Bei inhaltlichen Fragen zur Anhérung kénnen Sie sich an die folgende Stelle wenden:
KANTON AARGAU

Departement Gesundheit und Soziales

Sandra Wiegand

Juristische Mitarbeiterin

Abteilung Gesundheit

062 835 52 50

sandra.wiegand@ag.ch

Angaben zu lhrer Stellungnahme

Sie nehmen an dieser Anh6rung im Namen einer Organisation teil.

Wenn |hnen unten bereits Daten angezeigt werden, sind Ihre Angaben bereits hinterlegt. Sie kdnnen
die Daten bei Bedarf iberschreiben und so die Angaben korrigieren. Wichtig: Wenn Sie bspw. die E-
Mail-Adresse andern, wird fortan die neue von lhnen notierte E-Mail-Adresse fur den E-Mail-Versand
fur eine Anhdrungseinladung verwendet!

Wenn lhnen noch keine Angaben angezeigt werden, geben Sie bitte unten lhre entsprechenden

Kontaktdaten ein. Die notierten Angaben werden hinterlegt und Ihnen in weiteren Teilnahmen an
eAnhoérungen automatisch angezeigt.

Adressblock - |hre Angaben

Name der Organisation SVP Aargau

E-Mail info@svp-ag.ch

Zustandige Person bei inhaltlichen Rickfragen

Vorname René

Nachname Fiechter
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https://www.ag.ch/de/aktuell/anhoerungen-vernehmlassungen/laufende-anhoerungen

E-Mail rene.fiechter@grossrat.ag.ch

Frage 1: Geltungsbereich Spitalgesetz

Das Spitalgesetz soll mit der vorliegenden Anderung fiir alle Spitaler
und Geburtshauser gelten. Zu-dem sollen die Begriffe fur die
verschiedenen Versorgungsbereiche der Spitaler dem aktuellen Stand
entsprechen (Akutsomatik, Rehabilitation und Psychiatrie) (vgl. Kapitel
3.1 Anhdrungsbericht).

Sind Sie mit den Anderungen betreffend den Geltungsbereich des
Spitalgesetzes (§ 1 Abs. 2 SpiG) einverstanden?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vollig dagegen

O O O O ®

keine Stellungnahme

Bemerkungen zur Frage 1

Die SVP ist mit der Konkretisierung des Geltungsbereiches einverstanden.

Frage 2: Spitalbegriff

Der Begriff "Spital" soll nicht mehr mittels KVG-Verweis, sondern im
Spitalgesetz selbst definiert werden (vgl. Kapitel 3.2
Anhorungsbericht), weil das Spitalgesetz auch fur Nicht-Listenspitaler
gelten soll.

Sind Sie mit der Anderung betreffend den Spitalbegriff (§ 2 Abs. 1
SpiG) einverstanden?
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vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vOllig dagegen

O O O O ®

keine Stellungnahme

Bemerkungen zur Frage 2

Die SVP ist mit der Definition und Bezug auf das Spitalgesetz einverstanden.

Frage 3: Bewilligungsvoraussetzungen

Die Bewilligungsvoraussetzungen fur Spitaler sollen erganzt werden.
Neben den bereits bestehenden Voraussetzungen (ausreichende
arztliche Betreuung, erforderliches Fachpersonal, zweckentsprechende
medizinischen Einrichtung und pharmazeutische Versorgung) legen die
Spitaler ein zweck-entsprechendes Betriebskonzept (inklusive
Qualitats- und Hygienekonzept), ein Notfallkonzept und eine
risikogerechte Haftpflichtversicherung vor. Der Regierungsrat erhalt die
Regelungskompetenz, die Bewilligungsvoraussetzungen zu
konkretisieren (vgl. Kapitel 3.3.1 Anhorungsbericht).

Sind Sie mit den Erganzungen der Bewilligungsvoraussetzungen und
deren Konkretisierung durch den Regierungsrat einverstanden (§ 8a
Abs. 2 lit. d und e und Abs. 2quater SpiG)?

vOllig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vollig dagegen

O O O O ®

keine Stellungnahme
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Bemerkungen zur Frage 3

Die SVP ist mit den Bewilligungsvoraussetzungen einverstanden. Die Festhaltung der
Voraussetzungen sind bereits gelebte Praxis bei den allermeisten Institutionen und stellen gleiche
Spiesse fir alle dar, auch gegeniber den Arztpraxen.

Frage 4: Meldepflicht

Die Spitaler sollen verpflichtet werden, wesentliche Anderungen bei
den Bewilligungsvoraussetzungen an die zustandige kantonale
Behorde zu melden (vgl. Kapitel 3.3.2 Anhorungsbericht).

Sind Sie einverstanden, dass die Meldepflicht gesetzlich geregelt wird
(§ 8a Abs. 2ter SpiG)?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vollig dagegen

O O O O ®

keine Stellungnahme

Bemerkungen zur Frage 4

Die SVP ist mit der Meldepflicht einverstanden.
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Frage 5: Bewilligungspflicht fur
Standorte Spitaler

Mit der vorliegenden Anderung sollen die Standorte von Spitélern
separat bewilligungspflichtig sein. Der Regierungsrat erhalt die
Regelungskompetenz, den Standortbegriff zu definieren (vgl. Kapitel
3.3.3 Anhorungsbericht).

Sind Sie mit den Regelungen der Bewilligungspflicht fur die Standorte
von Spitalern einverstanden (§ 8b Abs. 1 bis 5 SpiG)?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen
vOllig dagegen

keine Stellungnahme

O O O O ®

Bemerkungen zur Frage 5

Die SVP ist mit der Bewilligungspflicht betreffend den Standorte fiir Spitaler einverstanden. Jeder
Standort bendtigt eine eigene Bewilligung. Dennoch wird der Regierungsrat aufgefordert Augenmass
zu behalten. Auf einem Spitalcampus mit mehreren Liegenschaften ist nicht fiir jede Klinik in der
jeweiligen Liegenschaft eine separate Bewilligung einzuholen.
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Frage 6: Sanktionen

Neben dem Bewilligungsentzug (§ 8a Abs. 3 Satz 2 SpiG) und der

sofortigen Spitalschliessung (§ 8a Abs. 4 SpiG) sieht das geltende

Spitalgesetz keine anderen Sanktionen vor, welche die zustandige

Behorde bei einer Pflichtverletzung gegen ein Spital erlassen kann.
Der zustandigen Behorde ist neu die Befugnis zum Erlass weiterer
Sanktionen einzuraumen (vgl. Kapitel 3.4 Anhérungsbericht).

Sind Sie mit der Regelung betreffend die Sanktionen (§ 8c SpiG)
einverstanden?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vollig dagegen

O O O O ®

keine Stellungnahme

Bemerkungen zur Frage 6

Die SVP ist mit der Staffelung der moglichen Sanktionen einverstanden. Die obere Grenze von CHF
100'000.00 kann aber diskutiert werden. Wir wirden aber einen Betrag von CHF 250'000.00 vor-
schlagen wollen, dies vor allem auch im Vergleich zu anderen Kantonen, wo die Bussen teils massiv
héher liegen.
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Frage 7: Eigentumerschaft an den
Kantonsspitalern 1: Teilweise oder
vollumfangliche Verausserung

Neu soll der Kanton seine Aktien der Spitalaktiengesellschaften
(Kantonsspital Aarau AG [KSA], Kantonsspital Baden AG [KSB],
Psychiatrische Dienste Aargau AG [PDAG]) je teilweise oder voll-
umfanglich an Dritte veraussern kénnen. Damit entfiele die heute
geltende Mindestbeteiligung von 70 % am Aktienkapital und an den
Aktienstimmen (vgl. Kapitel 3.5 Anhorungsbericht).

Sind Sie mit der Regelung betreffend die je teilweise oder
vollumfangliche Verausserung der Aktien des KSA, KSB und der PDAG
an Dritte (§ 11 Abs. 1 SpiG) einverstanden?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vOllig dagegen

O O O O ®

keine Stellungnahme

Bemerkungen zur Frage 7

Die SVP ist mit der Strategie der Eigentimerschaft zufrieden. Diese Forderung wird seitens SVP seit
langem erhoben und wurde in der GGPL 2030 auch so festgesetzt. Wichtig ist, dass das Volk bzw.
der Grosse Rat weiterhin final entscheiden kénnen.
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Frage 8: Eigentumerschaft an den
Kantonsspitalern 2:
Verausserungskompetenz

Neu soll der Regierungsrat eine Verausserung bis zu 30 % der Aktien
einer Spitalaktiengesellschaft (KSA, KSB, PDAG) eigenstandig
beschliessen konnen. Eine Verausserung von mehr als 30 % der
Aktien bedarf der Zustimmung des Grossen Rats. Der Beschluss des
Grossen Rats zur Verausserung von mindestens 50 % der Aktien
unterliegt der fakultativen Volksabstimmung (vgl. Kapitel 3.5
Anhorungsbericht).

Sind Sie mit der Regelung betreffend die Verausserungskompetenz
des Regierungsrats und des Grossen Rats sowie betreffend die
fakultative Volksabstimmung (§ 11 Abs. 1bis SpiG) einverstanden?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vollig dagegen

O O O O O

keine Stellungnahme

Bemerkungen zur Frage 8

Die SVP befirwortet den Vorschlag des Regierungsrates. Insgesamt bleibt die Verantwortung bei
der Frage der Eigentimerschaft beim Grossen Rat bzw. Volk.
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Frage 9: Vertrage zwischen Kanton und
Spitalern

Der Vertragsschluss zwischen Kanton und Listenspitalern ist faktisch
nur noch fur die Erbringung und Abgeltung von gemeinwirtschaftlichen
Leistungen zwingend notwendig. Ein Verweis daraufin § 17b Abs. 4
SpiG ist uberflussig. Die Vertrage zwischen Kanton und Spitalern
sollen nicht mehr zwingend Regelungen uber die Zahlungsmodalitaten
des Kantonsanteils oder dem Controlling enthal-ten mussen, da diese
anderenorts bereits geregelt sind. Bei Bedarf soll ein Vertragsschluss,
nament-lich fir Massnahmen gemass § 8 SpiG, weiterhin mdglich sein.

§ 17 SpiG soll entsprechend neu ausgestaltet werden und die
Verweise auf den Vertrag gemass

§ 17 SpiG sollen aufgehoben werden (vgl. Kapitel 3.6
Anhorungsbericht).

Sind Sie mit diesen Anderungen (§§ 17, 17b Abs. 4 und 20 Abs. 1 Satz
2 SpiG) einverstanden?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vollig dagegen

O O O O ©®

keine Stellungnahme

Bemerkungen zur Frage 9

Die SVP befiirwortet die Regelung mit den gemeinwirtschaftlichen Leistungen und somit sind die
Anderungen Artikel 17 SpiG selbsterklarend.
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Frage 10: Intermediare Leistungen (IML)

Die intermediaren Leistungen (IML) sollen neu nicht mehr von den
GWL unterschieden und neu gemass der Verordnung Uber die
gemeinwirtschaftlichen Leistungen (GWLV) vom 11. November 2020
(SAR 331.217) vergutet werden. § 17a SpiG soll aufgehoben werden
(vgl. Kapitel 3.7 Anhorungsbericht).

Sind Sie mit der Aufhebung von § 17a SpiG und der Zusammenfuhrung
von IML und GWL einverstanden?

vOllig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen
vOllig dagegen

keine Stellungnahme

O O O O ®

Bemerkungen zur Frage 10

Die SVP ist mit der formalen Zusammenfiihrung der IML mit den GWL einverstanden.
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Frage 11: Gemeinwirtschaftliche
Leistungen (GWL)

Der Regierungsrat soll die Kriterien und das Verfahren zur Festlegung
und Abgeltung von GWL in der GWLV regeln kénnen. § 17b Abs. 3
SpiG soll entsprechend um die Verordnungskompetenz des
Regierungsrats erganzt werden (vgl. Kapitel 3.8 Anhdrungsbericht).

Sind Sie mit dieser Anderung (§ 17b Abs. 3 SpiG) einverstanden?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen
vollig dagegen

keine Stellungnahme

O O O O ®

Bemerkungen zur Frage 11

Die SVP befirwortet die Regelung der GWL Leistungen durch den Regierungsrat und starkt somit
die Kompetenz des Regierungsrates. Fur die SVP Aargau bleibt zentral, dass tber die eigentliche
Hoéhe der ausgerichteten GWL weiterhin und uneingeschrankt der Grosse Rat im Rahmen der
Budgetberatungen des AFP zustandig bleibt. Die Entwicklung der GWL-Kosten wird die SVP kritisch
im Auge behalten.
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Frage 12: Leistungsauftragscontrolling
und weitere Aspekte des
Leistungscontrollings

Das Spitalgesetz soll neu das Leistungsauftragscontrolling durch das
zustandige Departement ausdrucklich vorsehen. Zusatzlich zum
Leistungsauftragscontrolling soll es dem Kanton moglich sein, weitere
Kontrollaufgaben zu erfullen (vgl. Kapitel 3.9.1 Anhérungsbericht).

Sind Sie mit der Regelung betreffend das Leistungsauftragscontrolling
und die weiteren Aspekte des Leistungscontrollings (§ 20 Abs. 2 und 3
SpiG) einverstanden?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vollig dagegen

O O O O ®

keine Stellungnahme

Bemerkungen zur Frage 12

Die SVP stimmt der Adressierung des Leistungscontrollings zu und beflirwortet die daraus
resultierende Kompetenz. Wichtig fir die SVP ist, dass keine Doppelspurigkeiten aufgebaut werden
zwischen Bund, Krankenkassen und Kanton. Es soll im Hinblick auf die Beratung der
Gesetzesvorlage aufgezeigt werden, welche Controllingaufgaben heute der Bund (BAG,
Krankenkassen, etc...) vor-nehmen und welche Aufgaben beim Kanton verbleiben und vorzunehmen
sind.
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Frage 13: Datenbearbeitung und
Auskunftspflicht

Das Spitalgesetz soll dem zustandigen Departement die Befugnis
erteilen, insbesondere betriebs- und patientenbezogene Daten der
Spitaler zu bearbeiten, soweit dies zum Vollzug des
Krankenversicherungsrechts und des Spitalgesetzes erforderlich ist.
Weiter soll das Departement befugt sein, im Rahmen der Prifung der
Leistungsabrechnung Daten des Einwohnerregisters zu verwenden.
Schliesslich soll die bereits geltende Auskunftspflicht der Spitaler
prazisiert werden (vgl. Kapitel 3.9.2 Anhérungsbericht).

Sind Sie mit der Regelung betreffend die Datenbearbeitung und
Auskunftspflicht (§ 21 SpiG) einverstanden?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vollig dagegen

O O O O ®

keine Stellungnahme

Bemerkungen zur Frage 13

Die SVP stimmt der Regelung hinsichtlich der Datenbearbeitung zu. Ohne die nétigen Daten kann
das zustandige Departement nicht arbeiten.
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Frage 14: Ubergangsfrist fiir das
Einholen ausstehender Bewilligungen

Das Spitalgesetz soll eine zweijahrige Ubergangsfrist fiir das Einholen
der Bewilligung gemass den erweiterten Bewilligungsvoraussetzungen
(§ 8a Abs. 2 SpiG) sowie der Bewilligung je Standort eines Spitals (§
8b Abs. 1 SpiG) vorsehen (vgl. Kapitel 3.3.1 und 3.3.3
Anhorungsbericht).

Sind Sie mit der zweijahrigen Ubergangsfrist (§ 29b SpiG)
einverstanden?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen
vollig dagegen

keine Stellungnahme

O O O ® O

Bemerkungen zur Frage 14

Die SVP stimmt der Ubergangsfrist von 2 Jahren zu. Diese kénnte aber auch fiir 2-5 Jahre
anberaumt werden, dies vor dem Hintergrund, dass gleichzeitig beim Bund die EFAS-Vorlage
umzusetzen ist (per 2028 Teil Spitaler und per 2032 Teil Pflege).
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Frage 15: Aufzuhebende Bestimmungen
1: Begriff "stationare Grundversorgung™

Der Begriff "stationare Grundversorgung" (§ 2 Abs. 2 SpiG) wird nicht
mehr in der Spitalgesetzgebung verwendet und soll deshalb
aufgehoben werden (vgl. Kapitel 3.10.1 Anhorungsbericht).

Sind Sie mit der Aufhebung von § 2 Abs. 2 SpiG einverstanden?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vollig dagegen

O O O O ®

keine Stellungnahme

Bemerkungen zur Frage 15

Die SVP stimmt der Aufhebung der Begrifflichkeit stationare Grundversorgung zu.
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Frage 16: Aufzuhebende Bestimmungen
2: Tarifstruktur Rehabilitation

§ 8 Abs. 4 SpiG sieht vor, dass der Regierungsrat bei der
Genehmigung und Festsetzung der Spitaltarife im Bereich
Rehabilitation das Prinzip "gleicher Preis fur gleiche Leistung"
anwendet. Mit EinfUhrung des nationalen ST Reha Tarifs in diesem
Bereich wird die Bestimmung im Spitalgesetz obsolet (vgl. Kapitel
3.10.2 Anhorungsbericht). § 8 Abs. 4 SpiG soll deshalb aufgehoben
werden.

Sind Sie mit der Aufhebung von § 8 Abs. 4 SpiG einverstanden?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vollig dagegen

O O O O ©®

keine Stellungnahme

Bemerkungen zur Frage 16

Die SVP stimmt der Aufhebung der Begrifflichkeit Tarifstruktur Rehabilitation zu.
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Frage 17: Aufzuhebende Bestimmungen
3: Umwandlungsnormen

Im Mai 2003 stimmte das Aargauer Stimmvolk der Umwandlung der
damaligen Kantonsspital Aarau, Kantonsspital Baden und
Psychiatrische Dienste in Aktiengesellschaften zu. Im November 2003
wur-de die Rechtsformanderung vollzogen und die drei
Aktiengesellschaften Kantonsspital Aarau AG, Kantonsspital Baden AG
und Psychiatrische Dienste Aargau AG gegrindet. Damit werden §§ 9,
10 und 12 Abs. 2 SpiG betreffend die Durchfuhrung der Umwandlung
und Grindung der Aktiengesellschaften tUberflissig und sollen
aufgehoben werden (vgl. Kapitel 3.10.3 Anhorungsbericht).

Sind Sie mit der Aufhebung von §§ 9, 10 und 12 Abs. 2 SpiG
einverstanden?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen
vollig dagegen

keine Stellungnahme

O O O O ®

Bemerkungen zur Frage 17

Die SVP stimmt der Bestimmung 3: Umwandlungsnormen zu. Diese wurden schon vollzogen.
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Frage 18: Aufzuhebende Bestimmungen
4 und weitere Anpassung:
Ubertragungen und Finanzierungshilfen

§§ 14a, 14 b, 14c, 14d, 14e und 14f SpiG regeln zurzeit bereits erfolgte
oder mittlerweile andernorts geregelte Sachverhalte und sollen deshalb
aufgehoben werden (vgl. Kapitel 3.10.4 Anhorungsbericht).

Sind Sie mit der Aufhebung von §§ 14a bis 14f SpiG und der
entsprechenden Anpassung in § 23 Abs. 1 lit. a SpiG einverstanden?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen

vollig dagegen

O O O O ®

keine Stellungnahme

Bemerkungen zur Frage 18

Die SVP stimmt den aufzuhebenden Bestimmungen 4 und den weiteren Anpassungen zu.
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Frage 19: Aufzuhebende Bestimmungen
5: Ubergangs- und
Schlussbestimmungen

§§ 26, 27 und 29a SpiG enthalten Ubergangsbestimmungen, die auf
mittlerweile ausser Kraft getretene Bestimmungen verweisen, und
sollen deshalb aufgehoben werden (vgl. Kapitel 3.10.5
Anhdrungsbericht).

Sind Sie mit der Aufhebung von §§ 26, 27 und 29a SpiG
einverstanden?

vollig einverstanden
eher einverstanden
eher dagegen
vollig dagegen

keine Stellungnahme

O O O O ®

Bemerkungen zur Frage 19

Die SVP stimmt der Aufhebung der Art. 26, 27 und 29a SpiG zu.

Auf der nachfolgenden Seite erhalten Sie Gelegenheit, Schlussbemerkungen zur
vorliegenden Anhorung zu notieren.

Bitte beachten Sie: Ihre Stellungnahme wird erst eingereicht, wenn Sie
anschliessend auf den Button "Antworten abschicken" klicken! Vorher wird lhre
Stellungnahme nicht Ubermittelt.

Schlussbemerkungen

Die SVP bedankt sich firr die sorgféltig ausgearbeitete Anhérungsvorlage beim zustandigen
Departement fiir Gesundheit und Soziales.
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	Der Begriff "stationäre Grundversorgung" (§ 2 Abs. 2 SpiG) wird nicht mehr in der Spitalgesetzgebung verwendet und soll deshalb aufgehoben werden (vgl. Kapitel 3.10.1 Anhörungsbericht).   Sind Sie mit der Aufhebung von § 2 Abs. 2 SpiG einverstanden?
	völlig einverstanden
	eher einverstanden
	eher dagegen
	völlig dagegen
	keine Stellungnahme
	Bemerkungen zur Frage 15
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	§ 8 Abs. 4 SpiG sieht vor, dass der Regierungsrat bei der Genehmigung und Festsetzung der Spitaltarife im Bereich Rehabilitation das Prinzip "gleicher Preis für gleiche Leistung" anwendet. Mit Einführung des nationalen ST Reha Tarifs in diesem Bereich wird die Bestimmung im Spitalgesetz obsolet (vgl. Kapitel 3.10.2 Anhörungsbericht). § 8 Abs. 4 SpiG soll deshalb aufgehoben werden.   Sind Sie mit der Aufhebung von § 8 Abs. 4 SpiG einverstanden?
	völlig einverstanden
	eher einverstanden
	eher dagegen
	völlig dagegen
	keine Stellungnahme
	Bemerkungen zur Frage 16
	Frage 17: Aufzuhebende Bestimmungen 3: Umwandlungsnormen
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	völlig einverstanden
	eher einverstanden
	eher dagegen
	völlig dagegen
	keine Stellungnahme
	Bemerkungen zur Frage 19
	Auf der nachfolgenden Seite erhalten Sie Gelegenheit, Schlussbemerkungen zur vorliegenden Anhörung zu notieren.
	Bitte beachten Sie: Ihre Stellungnahme wird erst eingereicht, wenn Sie anschliessend auf den Button "Antworten abschicken" klicken! Vorher wird Ihre Stellungnahme nicht übermittelt.


	Schlussbemerkungen

